
Gehalt bei Beschäftigungsverbot in Schwangerschaft
Beitrag von „Susannea“ vom 3. August 2014 21:56

Die Antwort ist eindeutig im MuSchG geregelt, es zählt das Gehalt, was du bei der neuen Stelle
ohne BV erhalten würdest, ohne neue Stelle würden die 13 Wochen bzw. Vollen drei Monate
bevor du schwanger würdest zählen und nicht die letzten drei.
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